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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 
• Gründe und Ziele des Vorschlags 
Das partnerschaftliche Fischereiabkommen1 zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und der Republik Kiribati andererseits wurde am 28. April 2008 unterzeichnet und 
trat am 30. April 2008 für eine Laufzeit von sechs Jahren in Kraft.2 Sofern es nicht von einer 
der Vertragsparteien gekündigt wird, verlängert es sich stillschweigend um jeweils sechs 
Jahre.3 Da keine der Vertragsparteien ihre Absicht mitgeteilt hat, das partnerschaftliche 
Fischereiabkommen zu kündigen, ist es nach wie vor in Kraft. Das erste Protokoll4 über die 
Durchführung des partnerschaftlichen Fischereiabkommens lief am 15. September 2012 aus. 
Das zweite Protokoll5 lief am 15. September 2015 aus. 

Am 26. Januar 2015 ermächtigte der Rat die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen 
über ein neues Protokoll zum partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Kiribati (im Folgenden „Kiribati“) (im 
Folgenden „neues Protokoll“).6  

Auf der Grundlage der einschlägigen Verhandlungsrichtlinien führte die Kommission 
Verhandlungen7 mit Kiribati im Hinblick auf den Abschluss eines neuen Protokolls im 
Namen der Europäischen Union. Nach Abschluss dieser Verhandlungen wurde das neue 
Protokoll am 18. Dezember 2022 von den Verhandlungspartnern paraphiert. Das neue 
Protokoll gilt ab dem Datum der vorläufigen Anwendung gemäß Artikel 22, d. h. ab dem 
Datum der Unterzeichnung des neuen Protokolls durch die Vertragsparteien, für einen 
Zeitraum von fünf Jahren. 

Nach dem neuen Protokoll dürfen Unionsschiffe in den kiribatischen Gewässern 
Thunfischarten gemäß den folgenden Fangmöglichkeiten befischen: 
                                                 
1 Partnerschaftliches Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der 

Republik Kiribati andererseits (ABl. L 205 vom 7.8.2007, S. 3). 
2 https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2007060&DocLanguage=de  
3 Artikel 11 des Partnerschaftlichen Fischereiabkommens.  
4 Protokoll zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem 

partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 
Kiribati für die Zeit vom 16. September 2006 bis zum 15. September 2012 (ABl. L 205 vom 7.8.2007, 
S. 8). 

5 Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem 
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der 
Republik Kiribati andererseits (ABl. L 300 vom 30.10.2012, S. 3). 

6 Beschluss des Rates über die Ermächtigung der Kommission, im Namen der Europäischen Union 
Verhandlungen über die Erneuerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der 
finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik Kiribati andererseits (26.1.2015, 5059/15). 

7 Zwischen 2016 und 2021 verzögerten sich die Verhandlungen unter anderem durch den Beschluss 
(2016/C 144/05) der Kommission vom 21. April 2016 zur Unterrichtung eines Drittlands, dass es 
möglicherweise als bei der Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei 
nichtkooperierendes Drittland eingestuft wird (ABl. C 144 vom 23.4.2016, S. 4). Nach der 
„Bekanntmachung der Verfahrenseinstellung gegenüber einem Drittland, dem am 21. April 2016 
mitgeteilt wurde, dass die Kommission es möglicherweise als nichtkooperierendes Drittland gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, 
Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei einstufen 
wird“ (ABl. C 424 vom 8.12.2020, S. 29) konnten die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. 
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– 4 Thunfischwadenfänger mit Zugang zu den kiribatischen Gewässern an 160 Tagen 
pro Jahr; 

– weitere Tage pro Jahr können Unionsschiffen auf Anfrage möglicherweise zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zweck dieses Vorschlags ist die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die interessierten EU-
Mitgliedstaaten. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 
Im Einklang mit den Zielen gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates8 sieht das neue Protokoll Fangmöglichkeiten für 
Unionsschiffe in den kiribatischen Gewässern vor, die auf der Grundlage der besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten und im Einklang mit den Empfehlungen der 
WCPFC festgesetzt wurden. Für die Erhaltung und Bewirtschaftung weit wandernder 
Fischbestände (einschließlich tropischen Thunfischs) im westlichen und mittleren Pazifik ist 
die WCPFC zuständig. Ziel der WCPFC ist es, durch eine wirksame Bewirtschaftung die 
langfristige Erhaltung und nachhaltige Nutzung weit wandernder Fischbestände im Pazifik im 
Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen von 1982 (SRÜ) sicherzustellen. Zur Erhaltung 
und Bewirtschaftung weit wandernder Fischbestände im westlichen und mittleren Pazifik 
erlassen die Mitglieder der WCPFC Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen, um die 
langfristige Nachhaltigkeit weit wandernder Fischbestände im WCPFC-
Übereinkommensbereich zu gewährleisten und das Ziel ihrer optimalen Nutzung zu fördern. 
Diese Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sind für alle Mitglieder, kooperierenden 
Nichtmitglieder und teilnehmenden Gebiete der WCPFC verbindlich. Die Beschlüsse der 
WCPFC werden in der Regel einvernehmlich gefasst. Als Mitglied der WCPFC ist die Union 
an die von dieser erlassenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen gebunden. 

Insbesondere für Großaugenthun, Gelbflossenthun und Echten Bonito im westlichen und 
mittleren Pazifik hat die WCPFC die Maßnahme 2021-01 über die Aufteilung der zulässigen 
Gesamtfangmenge bzw. des Gesamtfischereiaufwands für jedes WCPFC-Mitglied und jede 
Fischerei (Ringwaden, Langleinen, Angeln und andere gewerbliche Fischereien) sowie über 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung der tropischen 
Thunfischbestände erlassen.  

Der Ausschuss für Technik und Compliance ist das „Vollzugsorgan“ der WCPFC. Er 
überprüft jedes Jahr, ob die Mitglieder die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
angenommen haben, und überwacht die Umsetzung dieser Maßnahmen in den einzelnen 
Ländern. 

Das neue Protokoll ermöglicht der Union und Kiribati darüber hinaus eine intensivere 
Zusammenarbeit zur Förderung einer verantwortungsvollen Nutzung der Fischereiressourcen 
in den kiribatischen Gewässern sowie zur Unterstützung der Bemühungen Kiribatis zur 
Entwicklung seines Fischereisektors im Interesse beider Vertragsparteien. Diese 
Zusammenarbeit trägt zur Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen im 
Fischereisektor bei. 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 

über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) 
Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 22). 
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• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 
Die Verhandlungen über ein neues Protokoll zur Durchführung des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens werden im Rahmen des auswärtigen Handelns der EU gegenüber den 
afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Staaten) und unter Berücksichtigung 
insbesondere der Ziele der EU im Hinblick auf die Achtung der demokratischen Grundsätze 
und der Menschenrechte geführt.  

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 
• Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage ist Artikel 43 Absatz 3 AEUV, der vorsieht, dass der Rat auf Vorschlag der 
Kommission die Aufteilung der Fangmöglichkeiten beschließt. 

• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  
Der Vorschlag fällt gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d AEUV in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Europäischen Union. Daher findet das Subsidiaritätsprinzip keine 
Anwendung. 

• Verhältnismäßigkeit 
Der Vorschlag steht in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel, einen rechtlichen, 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Regelungsrahmen für Fischereitätigkeiten von 
Unionsschiffen in Drittlandgewässern gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 
über die Gemeinsame Fischereipolitik zu schaffen. Er steht im Einklang mit Artikel 32 der 
genannten Verordnung über die finanzielle Unterstützung für Drittländer. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 
INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 
Die Ex-post-Bewertung9 des Protokolls für den Zeitraum 2012–2015 wurde vor den 
Verhandlungen über das neue Protokoll durchgeführt. Die Bewertung kam zu dem Ergebnis, 
dass der Abschluss eines neuen Protokolls mit Kiribati von Vorteil wäre. Vor allem kommt 
die Ex-ante-Bewertung zu dem Schluss, dass die Fortsetzung des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens im Interesse beider Vertragsparteien ist, durch die die EU einen klaren 
Mehrwert im Hinblick auf ihre Strategie erzielen kann, verantwortungsvolle Fangmethoden 
zu fördern und die IUU-Fischerei im Pazifikraum zu bekämpfen. 

• Konsultation der Interessenträger 
Im Zuge der Bewertung wurden Mitgliedstaaten, Vertreter der Industrie, internationale 
Organisationen der Zivilgesellschaft sowie die Fischereiverwaltung und die Zivilgesellschaft 
Kiribatis konsultiert. Auch im Rahmen des Beirats für Fernfischerei fanden Konsultationen 
statt. Diese Konsultationen ergaben, dass der Abschluss eines neuen Protokolls mit Kiribati 
von Vorteil wäre.  

                                                 
9 Maritime Angelegenheiten und Fischerei: Ex-post-Bewertung des derzeitigen Protokolls zum 

partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Kiribati 
und Ex-ante-Bewertung, einschließlich einer Analyse der Auswirkungen des künftigen Protokolls auf 
die Nachhaltigkeit. 
https://webgate.ec.testa.eu/publications/studiesdb/Consultation.action?studyProjectId=5911  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=141181&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


DE 4  DE 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 
Die Kommission hat gemäß Artikel 31 Absatz 10 der GFP-Verordnung für die Ex-post- und 
Ex-ante-Bewertungen einen unabhängigen Berater eingeschaltet. 

• Folgenabschätzung 
Entfällt. 

• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 
Entfällt. 

• Grundrechte 
Das neue Protokoll enthält eine Klausel über die Folgen von Verstößen gegen die 
wesentlichen Menschenrechtsbestimmungen des Artikel 9 des Cotonou-Abkommens10 oder 
den entsprechenden Artikel des Nachfolgeabkommens. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 
Der Verordnungsentwurf hat keine Auswirkungen auf den Unionshaushalt. 

5. WEITERE ANGABEN 
• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 

Berichterstattungsmodalitäten 
Dieses Verfahren wird parallel zu den Verfahren in Zusammenhang mit dem Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – 
und die vorläufige Anwendung des Protokolls zur Durchführung des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Kiribati und 
dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Protokolls eingeleitet. 
Diese Verordnung sollte gelten, sobald im Rahmen des Protokolls Fischereitätigkeiten 
ausgeübt werden können, d. h. ab dem Datum der Unterzeichnung, mit der die vorläufige 
Anwendung ausgelöst wird. 

                                                 
10 Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen 

Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 2000 – Protokolle – Schlussakte – 
Erklärungen (ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3). 
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2023/0148 (NLE) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

über die Aufteilung der Fangmöglichkeiten nach dem Protokoll zur Durchführung des 
partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

einerseits und der Republik Kiribati andererseits (2023–2028) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 23. Juli 2007 nahm der Rat die Verordnung (EG) Nr. 893/20071 über den 
Abschluss eines partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft einerseits und der Republik Kiribati andererseits (im Folgenden 
„Abkommen“) an. 

(2) Im ersten Protokoll2 zum Abkommen sind für einen Zeitraum von sechs Jahren die 
Fangmöglichkeiten für Unionsschiffe in der Fischereizone in den kiribatischen 
Gewässern und die von der Union gewährte finanzielle Gegenleistung festgelegt. Die 
Geltungsdauer dieses Protokolls endete am 15. September 2012. 

(3) Im zweiten Protokoll3 zum Abkommen sind für einen Zeitraum von drei Jahren die 
Fangmöglichkeiten für Unionsschiffe in der Fischereizone in den kiribatischen 
Gewässern und die von der Union gewährte finanzielle Gegenleistung festgelegt. Die 
Geltungsdauer dieses Protokolls endete am 15. September 2015. 

(4) Am 28. Januar 2015 ermächtigte der Rat die Kommission, mit Kiribati Verhandlungen 
über den Abschluss eines neuen Protokolls zur Durchführung des Abkommens 
aufzunehmen.4 Diese Verhandlungen sind abgeschlossen, und am 18. Dezember 2022 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 893/2007 des Rates vom 23. Juli 2007 über den Abschluss eines 

partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der 
Republik Kiribati andererseits (ABl. L 205 vom 7.8.2007, S. 1). 

2 Protokoll zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem 
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 
Kiribati für die Zeit vom 16. September 2006 bis zum 15. September 2012 (ABl. L 205 vom 7.8.2007, 
S. 8). 

3 Beschluss 2012/669/EU des Rates vom 9. Oktober 2012 über die Unterzeichnung im Namen der 
Europäischen Union und die vorläufige Anwendung des Protokolls zur Festlegung der 
Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik Kiribati 
andererseits (ABl. L 300 vom 30.10.2012, S. 2).  

4 Beschluss des Rates über die Ermächtigung der Kommission, im Namen der Europäischen Union 
Verhandlungen über die Erneuerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der 
finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik Kiribati andererseits (26.1.2015, 5059/15). 
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wurde ein neues Protokoll zur Durchführung des Abkommens für einen Zeitraum von 
fünf Jahren (2023–2028) paraphiert. 

(5) Im Einklang mit dem Beschluss [XXX] des Rates vom […] wurde das Protokoll 
(2023-2028) zur Durchführung des partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Kiribati (im Folgenden „Protokoll“) 
am [Datum einfügen] vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt 
unterzeichnet. 

(6) Das Protokoll bietet Unionsschiffen auf der Grundlage der besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Gutachten und im Einklang mit den von der Fischereikommission 
für den westlichen und mittleren Pazifik erlassenen Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen Fangmöglichkeiten in den kiribatischen Gewässern. 

(7) Die in dem Protokoll vorgesehenen Fangmöglichkeiten sollten für seine gesamte 
Geltungsdauer auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 

(8) Das Protokoll sollte angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung der Fischereitätigkeiten 
der Union in den kiribatischen Gewässern und der Notwendigkeit, den Zeitraum, bis 
diese Tätigkeiten wieder aufgenommen werden können, so kurz wie möglich zu 
halten, möglichst bald durchgeführt werden. 

(9) Das Protokoll gilt vorläufig ab dem Tag seiner Unterzeichnung, damit die 
Unionsschiffe ihre Fischereitätigkeiten ausüben können. Die vorliegende Verordnung 
sollte daher ab demselben Zeitpunkt gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

Artikel 1 
Die Fangmöglichkeiten gemäß dem Protokoll zur Durchführung des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik 
Kiribati andererseits (2023–2028) werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt: 

Thunfischwadenfänger: 

Spanien: 3 Schiffe 

Frankreich:  1 Schiff 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [Datum der Unterzeichnung des Protokolls einfügen].  

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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